
Über uns Aktuelles Wechsel-Service Vergleichsrechner Kündigungshilfe Rechtshilfe

Die Themenübersicht für diesen Newsletter:

1. In eigener Sache
2. Bezugnahme auf unseren Sondernewsletter vom 17.10.2024
3. Kamin-Zeit, der Winter steht vor der Tür
4. Unsere Wechselempfehlungen
5. Strom- und Gaspreisentwicklung
6. Persönliche Beratung im Bürgerhaus Schortens

1. In eigener Sache

Am 15.11.2024 ziehen wir den Jahresbeitrag von Ihrem Konto ein. Sollte sich in der Zwischenzeit Ihre IBAN geändert

haben, so teilen Sie uns das bitte mit.

Eine Änderung vor dem Einzug hat für beide Seiten nur Vorteile. Vielen Dank.

2. Bezugnahme auf unseren Sondernewsletter vom 17.10.2024 - Vertragswidriges Verhalten von Mainova

Wir haben Mainova und Verivox angeschrieben und auf die Diskrepanz zwischen den Bonusangaben

• im Vergleichsrechner von Verivox.
• den Angebotsunterlagen von Verivox und
• der Auftragsbestätigung von Mainova

hingewiesen.

Status:
Verivox hat sich der Sache angenommen, leider ist von Mainova bis dato keine Antwort erfolgt.

1. Es kann sein, dass es sich hier um einen Abstimmungsfehler zwischen Verivox und Mainova handelt, der zu
klären ist.

◦ Verivox hatte früher einmal die Auszahlung der Sofortboni für Mainova übernommen. Inwieweit dieser
Vertrag noch relevant ist, wird zurzeit geklärt.

2. Bitte prüfen:
Es kann sein, dass der Sofortbonus, obwohl nicht angezeigt in der Mainova-Auftragsbestätigung, bezahlt
wurde.

◦ Mail von Mainova, dass der "Sofortbonus (=100€)" bald kommt; und zwar über den
Zahlungsdienstleister "Viafintech"

◦ von "Viafintech" kam per Email ein Auszahlschein der u.a. bei Rossmann bar eingelöst werden konnte,
mit der folgenden Ankündigung:
"Ihre Auszahlung des Guthabens der Mainova AG Bonuszahlungen Neukunden".

Wie auch immer, auf alle Fälle ist der Sofortbonus ein Bestandteil des Vertrags und wurde / wird bezahlt, wer auch
immer das dann macht. Wir werden Sie in der Angelegenheit weiter auf dem Laufenden halten.
Sobald wir eine endgültige Aussage der beiden Verantwortlichen haben, werden wir einen erneuten Sondernewsletter
verschicken.

Mit freundlichen Grüßen

Günter Hinrichs
1. Vorsitzender
Bezahlbare Energie e.V.

3. Kamin-Zeit, der Winter steht vor der Tür

Wer weiter gemütlich vor dem Kamin dem winterlichen Wetter draußen trotzen will, muss ev. schnell handeln.
Im Februar-Newsletter hatten wir Sie auf die Austauschfrist für alte Öfen/Kamine hingewiesen. Ende 2024 ist die
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Schonfrist vorbei.

Betroffen sind:

• alle Kamin– u. Kachelöfen mit einer Typenprüfung zw. dem 01.01.1995 und 21.03.2010 die nicht den
Anforderungen der 2. Stufe der 1. Bundesimmissions-Schutzverordnung entsprechen.

• Gleiches galt schon für alle Feuerstätten mit einem Baujahr zw. 1985 u. 1995, wo die Frist bereit am 31.12.2020
abgelaufen war, und die zwischenzeitlich nicht umgerüstet wurden.

Nach Ablauf der Frist, also ab dem 01.01.2025 ist der Schornsteinfeger verpflichtet einen Kamin stillzulegen und die
Behörden zu informieren, wenn dieser nicht die Vorgaben erfüllt.

Ausnahmen:

• Feuerstellen, die vor 1950 errichtet wurde und als einzige Heizquelle im Haushalt dienen, sind davon
ausgenommen und haben Bestandschutz.

• Kachelgrundöfen sowie privat genutzte Küchenherde und
• offene Kamine die nur gelegentlich genutzt werden.

Für mehr Infos im alten Newsletter nachschauen.

4. Unsere Wechselempfehlungen für diesen Monat als Orientierungshilfe

Aufgrund der extrem hohen Preiserhöhungen bei Strom und Gas sollte man bei laufenden Verträgen die schriftliche

Preisanpassung des Anbieters abwarten und nicht einfach kündigen. Bitte lassen Sie sich eine Empfehlung geben.

Die nachfolgenden Übersichten für die Bereiche Weser-Ems, Wilhelmshaven, Bremen, Emden und Norden dienen zur

allgemeinen Information und beziehen sich auf den Erstellungszeitpunkt. Bitte beachten Sie, dass sich die

Energiepreise stündlich ändern können und damit auch die jeweils günstigsten Anbieter. Die Tabellen sind

dementsprechend nur eine Momentaufnahme.

Nutzen Sie für eine Empfehlung bitte unbedingt unseren Wechsel-Service.
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5. Strom- und Gaspreisentwicklung

Aus den folgenden Tabellen können Sie die Strom- und Gaspreisentwicklung in Friesland, Wilhelmshaven und Bremen

entnehmen. Sowohl im Strom- als auch im Gasmarkt vergleichen wir die Grundversorgungstarife der EWE, GEW und

SWB mit den aktuellen Marktpreisen anderer Anbieter.

Diese Trends sind - bis auf wenige Ausnahmen - für das gesamte Bundesgebiet so abbildbar.



6. Persönliche Beratung im Bürgerhaus Schortens

Wir sind wieder zu den gewohnten Zeiten im Bürgerhaus Schortens anzutreffen: Dienstagabend von 18:00 bis 20:00
Uhr sowie Donnerstagsvormittag von 09:00 bis 11:00 Uhr.

Unser Team ist natürlich auch telefonisch unter 04423 9270024 oder per E-Mail für Sie erreichbar. 

Wichtig: Keine persönlichen Beratungen unter der Vereinsanschrift, sondern nur im Bürgerhaus
Schortens in der Weserstr. 1.

Sprechen Sie uns bei Fragen gerne an.

Beste Grüße aus Schortens

Das Team von "Bezahlbare Energie e. V."
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